
IPRspr 2014-258


OLG Hamm, Beschl. vom 11.04.2014 – II-2 WF 57/14

1/1

Verfahrensgang

OLG Hamm, Beschl. vom 11.04.2014 – II-2 WF 57/14, IPRspr 2014-258

Rechtsgebiete

Anerkennung und Vollstreckung → Ehe- und Kindschaftssachen

Leitsatz

Wird die Anerkennung einer ausländischen Entscheidung ausgesprochen, so hat dies die Erstreckung

der Wirkungen, die der Entscheidungsstaat der ausländischen Entscheidung beilegt, auf das Inland zur

Folge. Es erfolgt keine Aufwertung der ausländischen Entscheidung zu den Wirkungen einer

vergleichbaren inländischen, sofern die ausländische Entscheidung geringere Wirkungen erzeugt.

Soll eine anerkennungsfähige ausländische Entscheidung mit Wirkungen versehen werden, die ihr nach

dem durch das ausländische Gericht angewendeten Recht nicht zukommen, bedarf es vielmehr einer

erneuten Sachentscheidung (im Anschluss an FamRZ 2012, 1911 = IPRspr. 2011 Nr. 107).
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